
HAUSHALTSSATZUNG

l. Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Patersdorf hat in ihrer
Sitzu ng am 28.04.2025 fo lge n de H a usha ltssatz u ng besch losse n :

des Schulverbandes Patersdorf
Landkreis Regen

für das Haushaltsjahr 2O25

vom 17.05.2025

Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes - BaySchFG - Art .35 KommZG
sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:

5r

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 229.350 Euro und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 72.5OO Euro ab.

5z

Kred ita ufna h men fü r I nvestitionen und I nvestitionsförderu ngsma ßna h men si nd n icht
vorgesehen.

9g

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt

5+

L Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 229.350 Euro

festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des
Sch u lverban des u mgelegt (Verwaltu ngsu m lage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach
dem Stand vom 01. Oktober 2024 auf 88 Verbandsschüler festgesetzt.



3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1-.400 Euro festgesetzt.

4. Eine lnvestitionsumlage wird nicht erhoben

5s

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haushaltsplan wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

Se

Weitere Festsetzungen werden n icht vorgenommen

5z

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft

Patersdorf, 28.04.2025

Sch ulverband Patersdorf

gez.

Schu

Muhr
dsvorsitzender

ll. Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom
16.05.2025 (Az. 20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. Sie enthält keine nach Art.
67 und 7t GO genehmigungspflichtigen Bestandteile.

lll. Die Haushaltssatzung vom 17.05.2025 mit ihren Anlagen liegt bis zur nächsten
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich in der Gemeinde
Patersdorf, Martinsplatz tO,Timmer E l-, zur Einsicht während der allgemeinen
Geschäftsstunden bereit (vgl. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 Go i.V.m. 53 BekV).

Patersdorf, den t9.05.2025

/

Schulverba nd Patersdorf
gez. Muh, ,2, A
Sch u lverb'ändsvorsitze nder


